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Text 

Kosten- und Mengenermittlung für Fernleitungsnetzbetreiber 

§ 82. (1) Die Ermittlung der Tarife des Fernleitungsnetzbetreibers erfolgt auf Basis einer von der 
Regulierungsbehörde mit Bescheid zu genehmigenden Methode, die den Anforderungen des Art. 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 zu entsprechen hat. Die der Berechnung der Tarife zugrundeliegenden 
Kosten und Mengengerüste sind in den Bescheid aufzunehmen. Dabei ist sicher zu stellen, dass für die 
Fernleitungsnetzbetreiber Anreize bestehen, die Effizienz zu steigern und notwendige Investitionen 
angemessen durchführen zu können. Die Behandlung von Erlösen aus marktorientierten 
Kapazitätsvergabeverfahren sind bei der Erstellung der Methode zu berücksichtigen. § 80 ist sinngemäß 
anzuwenden. Die Methode ist über Aufforderung der Regulierungsbehörde abzuändern oder neu zu 
erstellen. Die aus der genehmigten Methode resultierenden Tarife sind durch Verordnung der 
Regulierungsbehörde festzulegen und im Internet zu veröffentlichen. 

(2) Das Mengengerüst ist auf Basis der vertraglich kommittierten Kapazitäten zu ermitteln und der 
maximalen technischen Kapazität gegenüberzustellen. 

(3) Die durch Anwendung der Methode durch den Fernleitungsnetzbetreiber ermittelte Höhe der 
Kosten ist der Regulierungsbehörde nachzuweisen und durch die Vorlage sämtlicher 
Kalkulationsgrundlagen zu belegen. Das Mengengerüst ist nachzuweisen und durch die Vorlage 
entsprechender Unterlagen zu belegen. Die Höhe der Kosten und das Mengengerüst sind mit Bescheid zu 
genehmigen, wenn bei der Ermittlung der Kosten sowie des Mengengerüsts die Vorgaben der Methode 
eingehalten wurden. Die Regulierungsbehörde hat die Kosten neu festzusetzen, wenn der 
Fernleitungsnetzbetreiber bei der Ermittlung der Kosten die Vorgaben der Methode nicht eingehalten hat. 

(4) Die Genehmigung hat jedenfalls durch Bescheid zu erfolgen, wenn die Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 und 2 erfüllt sind und die aus diesen Methoden resultierenden Tarife nicht wesentlich über dem 
Durchschnitt veröffentlichter Fernleitungstarife (Fernleitungsentgelte), die der Regulierungsbehörde 
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gleichzeitig mit der zu genehmigenden Methode vorzulegen sind, für vergleichbare Transportleistungen 
auf vergleichbaren Leitungssystemen in der Europäischen Union liegen. 
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